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Vorwort

Die Möglichkeit der Heilung fehlerhafter Rechtsgeschäfte wirft zugleich die 
Frage nach der Endgültigkeit der Fehlerhaftigkeit eines Rechtsgeschäfts auf. 
Denn obwohl die Zivilrechtsordnung bei einer Fehlerhaftigkeit eines Rechts-
geschäfts jedenfalls im Grundsatz die Möglichkeit einer fehlenden Anerkennung 
bzw. einer Aufhebung des Rechtsverhältnisses oder sogar eine Rückabwicklung 
der bereits ausgetauschten Leistungen vorsieht, werden diese Rechtsfolgen 
durch das Rechtsinstitut der Heilung teilweise erheblich eingeschränkt und da-
mit nicht weniger als eine Relativierung der die Fehlerhaftigkeit begründenden 
Gebots- und Verbotsnormen erreicht. Das Rechtsinstitut der Heilung ist jedoch 
nicht allgemein für die gesamte Zivilrechtsordnung kodifiziert. Abgesehen von 
wenigen einzelnen Regelungen im allgemeinen Zivilrecht stellt sich die Proble-
matik der Heilung in den zivilrechtlichen Spezialgebieten – wie etwa im Gesell-
schafts-, Arbeits- oder Zivilprozessrecht – deutlich häufiger und basiert oftmals 
auf richterlicher Rechtsfortbildung. Die Arbeit bestimmt die Charakteristika 
der Heilung anhand der gemeinsamen Merkmale der einzelnen (besonderen) 
Regelungen und entwickelt somit ein allgemeines Prinzip zur Auflösung des 
Spannungsfeldes zwischen dem Interesse am Fortbestand des faktisch eingetre-
tenen Zustands und der tatsächlichen Rechtslage.

Die Arbeit wurde im Herbst 2012 abgeschlossen und im Wintersemester 
2012/13 von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Hamburg 
als Habilitationsschrift angenommen. Sie wurde anschließend noch teilweise 
überarbeitet und auf den Stand von Mitte 2013 gebracht. 

Mein besonderer Dank gilt meinem verehrten Lehrer, Herrn Professor Dr.  
Heribert Hirte, LL.M. (Berkeley), der die Arbeit betreut und mir den notwen-
digen Freiraum für deren Erstellung gewährt hat. Herrn Professor Dr. Klaus.  
J. Hopt, M.C.J. (New York) danke ich für die Erstellung des Zweivotums. Zu-
dem bin ich der Deutschen Forschungsgemeinschaft für die Gewährung eines 
Stipendiums zur Fertigstellung der Arbeit sehr verbunden. Schließlich möchte 
ich Frau stud. iur. Miriam Malota für ihre Unterstützung in der Schlussphase 
der Arbeit und vor allem Herrn Wolfgang Schäfer für seinen unermüdlichen 
Einsatz für die Drucklegung des Werkes danken.

Hamburg, im November 2013    Sebastian Mock
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